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VERTEILUNG DES NETTOAUFWANDES

Oeffentl. Sicherheit 

7,0%(5,9%)

Allg. Verw altung 

13,3%(12,4%)

Umw elt, Raum-

ordn.4,0%(3,5%)Verkehr 7,0% 

(9,1%)

Soz. Wohlfahrt 

10,8% (11,9%)

Gesundheit 8,0% 

(5,8%)

Kultur, Freizeit 4,1% 

(3,9%)

Bildung 45,8% 

(47,5%)
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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde 30'078'430.26 30'078'430.26 27'309'550 27'309'550 28'329'906.36 28'329'906.36 

0 Allgemeine Verwaltung 2'084'148.96 712'078.60 2'037'400 578'600 2'059'077.90 699'538.75 
1'372'070.36 1'458'800 1'359'539.15 

1 Öffentliche Sicherheit 1'485'489.05 762'254.00 1'275'100 597'800 1'227'813.45 583'636.10 
723'235.05 677'300 644'177.35 

2 Bildung 5'412'687.80 673'976.90 5'545'900 504'100 5'867'641.59 660'434.60 
4'738'710.90 5'041'800 5'207'206.99 

3 Kultur, Freizeit 546'529.90 119'835.20 587'600 139'600 564'125.73 137'696.48 
426'694.70 448'000 426'429.25 

4 Gesundheit 829'236.80 0.00 881'800 0 635'002.10 0.00 
829'236.80 881'800 635'002.10 

5 Soziale Wohlfahrt 2'284'216.25 1'166'489.25 2'156'700 1'188'000 2'394'910.30 1'093'647.22 
1'117'727.00 968'700 1'301'263.08 

6 Verkehr 907'324.71 181'515.60 986'500 2'300 1'053'481.50 57'167.50 
725'809.11 984'200 996'314.00 

7 Umwelt, Raumordnung 3'175'927.65 2'769'037.75 2'973'700 2'526'600 3'103'375.00 2'715'440.15 
406'889.90 447'100 387'934.85 

8 Volkswirtschaft 7'873'942.25 8'258'022.30 6'970'600 7'304'900 7'073'494.08 7'546'302.28 
384'080.05 334'300 472'808.20 

9 Finanzen, Steuern 5'478'926.89 15'435'220.66 3'894'250 14'467'650 4'350'984.71 14'836'043.28 
9'956'293.77 10'573'400 10'485'058.57 
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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 2'084'148.96 712'078.60 2'037'400 578'600 2'059'077.90 699'538.75 
011 Legislative 80'711.80 8'030.00 79'200 6'000 64'353.36 6'619.50 
012 Gemeinderat 197'629.70 30'000.00 194'900 15'000 198'962.10 0.00 
020 Gemeindeverwaltung 1'645'828.36 617'036.45 1'646'900 515'600 1'653'660.25 614'061.60 
090 Verwaltungsliegenschaften 159'979.10 57'012.15 116'400 42'000 142'102.19 78'857.65 

1 Öffentliche Sicherheit 1'485'489.05 762'254.00 1'275'100 597'800 1'227'813.45 583'636.10 
100 Rechtswesen 699'407.50 351'796.05 646'300 361'700 626'309.95 372'684.40 
110 Polizei 176'798.50 16'375.00 181'300 23'000 181'681.50 20'285.00 
140 Feuerwehr 281'471.85 151'086.55 277'900 150'000 264'429.00 146'813.80 
150 Militär 0.00 0.00 1'000 0 23'692.75 0.00 
160 Zivilschutz 327'811.20 242'996.40 168'600 63'100 131'700.25 43'852.90 

2 Bildung 5'412'687.80 673'976.90 5'545'900 504'100 5'867'641.59 660'434.60 
200 Kindergärten 245'335.00 3'595.05 243'200 2'100 244'959.11 73'814.00 
210 Volksschule allgemein 409'767.06 2'367.35 450'200 3'700 386'816.04 1'057.00 
211 Handarbeit und Hauswirtschaft 80'357.60 0.00 80'600 0 80'385.98 0.00 
212 Musikschule 337'608.80 331'197.20 317'100 197'100 295'145.60 212'708.20 
213 Schulanlagen 554'072.54 44'427.75 632'000 39'400 538'980.26 38'970.30 
218 Schulgelder, Besoldungsanteile 2'421'985.75 292'013.00 2'582'800 261'500 2'865'647.35 300'084.00 
219 Volksschule übriges 133'688.55 376.55 131'000 300 134'408.50 150.00 
220 Sonderschulung 410'667.60 0.00 399'000 0 491'634.70 17'901.10 
230 Berufsbildung 819'204.90 0.00 710'000 0 782'748.00 0.00 
290 Übriges Bildungswesen 0.00 0.00 0 0 46'916.05 15'750.00 

3 Kultur, Freizeit 546'529.90 119'835.20 587'600 139'600 564'125.73 137'696.48 
300 Kulturförderung 33'305.90 360.00 38'500 0 34'311.05 330.00 
304 Dorfbibliothek 73'325.50 38'883.75 70'700 37'600 68'481.86 36'642.78 
330 Öffentliche Anlagen,Wanderwege 46'127.30 0.00 54'100 0 26'347.65 0.00 
340 Sport 51'427.50 0.00 60'800 0 63'696.70 0.00 
341 Schwimmbad 281'199.55 50'056.45 282'000 66'500 307'689.52 66'823.70 
350 Übrige Freizeitgestaltung 22'317.30 3'715.00 34'500 2'000 20'087.95 0.00 
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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

351 Skilager 38'826.85 26'820.00 47'000 33'500 43'511.00 33'900.00 

4 Gesundheit 829'236.80 881'800 635'002.10 
400 Spitäler 746'287.80 0.00 803'000 0 560'157.75 0.00 
440 Krankenpflege 51'618.90 0.00 50'900 0 49'967.90 0.00 
450 Krankheitsbekämpfung 25.00 0.00 300 0 25.00 0.00 
460 Schulgesundheitsdienst 29'229.10 0.00 25'600 0 23'151.45 0.00 
470 Lebensmittelkontrolle 1'676.00 0.00 1'600 0 1'300.00 0.00 
490 Übriges Gesundheitswesen 400.00 0.00 400 0 400.00 0.00 

5 Soziale Wohlfahrt 2'284'216.25 1'166'489.25 2'156'700 1'188'000 2'394'910.30 1'093'647.22 
500 Sozialversicherungen 40'256.00 8'044.50 38'600 8'100 42'071.00 7'942.50 
540 Jugend 246'993.35 41'076.50 169'400 32'000 32'014.40 0.00 
550 Invalidität 1'970.00 0.00 1'000 0 970.00 0.00 
560 Sozialer Wohnungsbau 0.00 3'200.00 0 0 0.00 3'200.00 
580 Allgemeine Fürsorge 101'852.15 0.00 100'500 0 120'265.45 0.00 
581 Sozialhilfe 1'569'122.00 1'083'344.55 1'540'000 1'113'000 1'934'183.65 1'041'563.72 
582 Sozialdienst 324'022.75 30'823.70 307'200 34'900 265'405.80 40'941.00 

6 Verkehr 907'324.71 181'515.60 986'500 2'300 1'053'481.50 57'167.50 
610 Kantonsstrassen 104'900.05 0.00 128'600 0 158'514.80 0.00 
620 Gemeindestrassen 595'953.26 181'515.60 651'800 2'300 689'903.80 50'818.60 
650 Regionalverkehr 206'471.40 0.00 206'100 0 205'062.90 6'348.90 

7 Umwelt, Raumordnung 3'175'927.65 2'769'037.75 2'973'700 2'526'600 3'103'375.00 2'715'440.15 
700 Wasser 33'355.25 0.00 34'800 0 37'549.15 0.00 
701 Wasserversorgung 1'527'605.85 1'527'605.85 1'285'300 1'285'300 1'405'865.55 1'405'865.55 
711 Abwasserbeseitigung 488'363.85 488'363.85 483'200 483'200 542'155.65 542'155.65 
720 Abfall 141'923.90 0.00 157'600 0 144'225.30 0.00 
721 Abfallbewirtschaftung 692'574.80 692'574.80 712'100 712'100 694'331.35 694'331.35 
740 Friedhof, Bestattung 131'645.45 23'462.95 101'500 16'500 116'201.40 21'860.60 
750 Gewässerverbauungen 80'520.85 13'750.30 118'000 18'000 88'668.05 22'449.75 
770 Naturschutz 13'499.95 0.00 27'000 0 2'000.00 0.00 
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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

780 Übriger Umweltschutz 54'904.75 17'668.65 39'200 9'500 34'327.30 21'581.50 
790 Raumordnung 11'533.00 5'611.35 15'000 2'000 38'051.25 7'195.75 

8 Volkswirtschaft 7'873'942.25 8'258'022.30 6'970'600 7'304'900 7'073'494.08 7'546'302.28 
800 Landwirtschaft 10'243.90 200.00 11'100 200 8'184.75 200.00 
810 Wald 53'602.55 0.00 47'600 0 0.00 0.00 
811 Forstbetrieb 324'497.10 324'497.10 255'300 255'300 0.00 0.00 
820 Jagd, Fischerei 2'558.10 6'764.00 1'500 6'800 1'570.70 6'764.00 
830 Kommunale Werbung 17'155.60 12'966.40 36'000 12'100 14'587.25 12'012.50 
860 Energie 0.00 447'709.80 0 411'400 0.00 478'174.40 
861 Elektrizitätsversorgung 6'063'519.95 6'063'519.95 5'207'100 5'207'100 5'553'292.54 5'553'292.54 
870 Installationsgeschäft 1'402'365.05 1'402'365.05 1'412'000 1'412'000 1'495'858.84 1'495'858.84 

9 Finanzen, Steuern 5'478'926.89 15'435'220.66 3'894'250 14'467'650 4'350'984.71 14'836'043.28 
900 Gemeindesteuern 127'006.45 11'714'104.70 92'000 10'750'000 112'069.85 10'788'575.05 
905 Andere Steuern 1'377.60 237'981.20 0 184'000 0.00 220'223.35 
940 Kapitaldienst 159'231.73 133'524.40 161'800 89'500 329'171.40 164'952.90 
942 Liegenschaften Finanzvermögen 51'705.50 112'081.55 62'000 104'000 53'006.40 41'986.80 
950 Schulgelder brutto 130'107.00 323'611.00 115'000 285'600 111'244.00 279'825.00 
990 Abschreibungen 2'095'580.80 0.00 408'900 0 807'207.00 0.00 
992 Aufteilbare Kosten Bauamt 731'211.41 731'211.41 777'000 777'000 753'618.69 753'618.69 
993 Neutrale Posten 0.00 0.00 0 0 0.00 402'194.12 
994 Allgem. Kosten Gemeindewerke 1'746'938.70 1'746'938.70 1'827'850 1'827'850 1'753'852.95 1'753'852.95 
995 Aufteilbare Kosten Hauswartung 431'028.70 431'028.70 445'000 445'000 427'397.42 427'397.42 
996 Stiftungen 4'739.00 4'739.00 4'700 4'700 3'417.00 3'417.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2006 ab 2008

Einwohnergemeinde 20'530'900.50 20'530'900.50 19'383'900 19'383'900 12'314'235.70 2'107'804.80 

0 Allgemeine Verwaltung 4'780.60 0.00 0 0 5'783'552.50 0.00 
4'780.60 

2 Bildung 0.00 0.00 0 134'900 0.00 134'900.00-
134'900 

6 Verkehr 424'215.55 0.00 245'000 0 20'000.00 1'375'160.00 
424'215.55 245'000 

7 Umwelt, Raumordnung 508'807.70 1'734'181.55 804'000 570'000 6'510'683.20 867'544.80 
1'225'373.85 234'000 

8 Volkswirtschaft 19'593'096.65 18'796'718.95 18'334'900 18'679'000 0.00 0.00 
796'377.70 344'100 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2006 ab 2008

0 Allgemeine Verwaltung 4'780.60 5'783'552.50 

020 Gemeindeverwaltung 4'780.60 295'332.40 

506 EDV-Erneuerung Gdeverwaltung 4'780.60 0 295'332.40 0.00 
./. Beitrag Gemeindewerke

090 Verwaltungsliegenschaften 5'488'220.10 

503.01 Umbau/Erweiterung Gemeindehaus 0.00 0 5'488'220.10 0.00 
abgerechnet

2 Bildung 134'900 134'900.00-

200 Kindergärten 69'900 69'900.00-

661 SB Erw. KiGa Bündten - abger. 0.00 69'900 0.00 69'900.00-

213 Schulanlagen 65'000 65'000.00-

661 SB Erw. Schulh. Dorf - abger. 0.00 65'000 0.00 65'000.00-

6 Verkehr 424'215.55 245'000 20'000.00 1'375'160.00 

610 Kantonsstrassen 144'356.50 80'000 875'160.00 

561.01 Belagserneuerung K378/K252 144'356.50 80'000 0.00 0.00 
inkl. Brückensan.-Budgetkredit

561.02 Sanierung Bahnhofstrasse K387 0.00 0 0.00 875'160.00 
Ballygebiet
GV-Beschluss vom 24.11.2006 Betrag Fr. 875'160.00 

620 Gemeindestrassen 279'859.05 165'000 20'000.00 500'000.00 

501.01 Strassenbauten 110'849.45 165'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

506 Strassenkehrmaschine 163'889.50 0 0.00 0.00 
Gemeinderat-Nachtragskredit
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2006 ab 2008

561.01 Radweg Villmergen-Sarmenstorf 5'120.10 0 20'000.00 0.00 
Nachträgliche Kreditreduktion

565 Investitionsbeitrag an 0.00 0 0.00 500'000.00 
Zentrumsprojekt Piazza
GV-Beschluss vom 28.06.2006 Betrag Fr. 500'000.00 

7 Umwelt, Raumordnung 508'807.70 1'734'181.55 804'000 570'000 6'510'683.20 867'544.80 

701 Wasserversorgung 451'335.75 70'788.10 439'000 50'000 149'437.95 192'562.05 

501.01 Bau und Sanierung Leitungsnetz 451'335.75 410'000 0.00 0.00 
inkl. Pumpwerke, Rahmenkredit

501.03 Quellfassungen Grossmoos 0.00 29'000 42'000.00 0.00 
Schutzzonenmassnahmen

501.05 Teilersatz Hauptwasserleitung 0.00 0 107'437.95 192'562.05 
Mitteldorf- und Wohlerstrasse
GV-Beschluss vom 30.11.2001 Betrag Fr. 300'000.00 

611 Anschlussbeiträge 51'000.00 20'000 0.00 0.00 
661.01 Beitrag AVA an Netzerweiterung 19'788.10 30'000 0.00 0.00 

711 Abwasserbeseitigung 38'364.85 1'643'768.45 165'000 520'000 4'510'600.60 91'819.75 

501.01 Kanalisationsbauten 36'195.15 165'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

501.03 Erneuerung Kan. Bahnhofstrasse 212.50 0 0.00 313'787.50 
Ballygebiet
GV-Beschluss vom 24.11.2006 Betrag Fr. 314'000.00 

562.02 Ausbau/San. ARA Blettler 1.Et. 0.00 0 3'895'873.80 0.00 
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 4'850'000.00 

562.03 Rückzahlungen an Gemeinden 0.00 0 21'558.25 0.00 
BB und SB ARA Blettler 1. Et.
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 22'195.00 

562.05 Ausbau/San. ARA Blettler 2.Et. 0.00 0 4'070'186.95 0.00 
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 3'977'163.00 

562.06 Rückzahlungen an Gemeinden 0.00 0 38'516.60 41'183.40 
BB und SB Ara Blettler 2. Et.
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 79'700.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2006 ab 2008

562.07 Bau einer Klärschlamm-Trock- 0.00 0 265'600.35 0.00 
nungsanlage ARA Blettler
GV-Beschluss vom 13.06.2003 Betrag Fr. 571'572.00 
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 275'769.00-

562.08 Klärschlammtrocknungsanlage 1'957.20 0 0.00 0.00 
Rückzahlung Gemeindebeiträge

610.01 Erschliessungsbeiträge 43'770.25 20'000 0.00 0.00 
610.02 Baubeitrag EMS an Ausbau und 0.00 0 2'300'000.00- 0.00 

San. ARA Blettler 1. Et.
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 2'300'000.00 

611 Anschluss- und Klärbeiträge 1'478'145.80 500'000 0.00 0.00 
660.02 BB ARA Blettler 1. Etappe 0.00 0 191'915.20- 0.00 

GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 193'000.00 

660.05 BB ARA Blettler 2. Etappe 0.00 0 243'880.75- 0.00 
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 265'732.00 

661.02 SB ARA Blettler 1. Etappe 0.00 0 182'694.30- 0.00 
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 199'000.00 

661.04 SB Fangkanal Blettler abger. 108'791.05 0 0.00 0.00 
661.05 SB ARA Blettler 2. Etappe 0.00 0 2'580.85- 263'151.15-

GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 265'732.00 

662.01 Gemeindebeiträge an Ausbau und 0.00 0 210'390.40- 0.00 
San. ARA Blettler 1. Etappe
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 226'000.00 

662.02 Gemeindebeiträge an Ausbau und 0.00 0 609'876.25- 0.00 
San. ARA Blettler 2. Etappe
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 595'934.00 

662.04 Gemeindebeiträge an Klär- 0.00 0 39'797.60- 0.00 
schlamm-Trocknungsanlage
GV-Beschluss vom 13.06.2003 Betrag Fr. 44'404.00 

662.07 Klärschlammtrocknungsanlage 13'061.35 0 0.00 0.00 
Rückzahlung

750 Gewässerverbauungen 19'107.10 19'625.00 200'000 1'850'644.65 583'163.00 

501.01 Öffnung, Verlegung und 19'107.10 0 69'869.00 1'240'023.90 
Aufweitung Trybach, 1. Etappe
GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag Fr. 1'329'000.00 

561.01 Rückhaltebecken Drachtenloch 0.00 200'000 1'795'289.75 0.00 
abgerechnet
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2006 ab 2008

660.01 BB an Öffnung Trybach, 1. Et. 0.00 0 0.00 266'000.00-
GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag Fr. 266'000.00 

661.01 SB an Öffnung Trybach, 1. Et. 19'625.00 0 14'514.10- 390'860.90-
GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag Fr. 425'000.00 

8 Volkswirtschaft 19'593'096.65 18'796'718.95 18'334'900 18'679'000 

810 Liquidation Ortsbürgergemeinde 17'079'425.95 17'200'000 

662 Beiträge Ortsbürgergemeinde 17'079'425.95 17'200'000 0.00 0.00 

861 Elektrizitätsversorgung 720'989.15 58'500.00 400'000 30'000 

501.01 Erweiterung Kabelnetz 572'405.55 240'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

501.02 Trafostationen/Fernwirkanlage 148'583.60 160'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

611 Anschlussbeiträge 58'500.00 30'000 0.00 0.00 

999 Abschluss 18'872'107.50 1'658'793.00 17'934'900 1'449'000 

590.01 Passivierte Einnahmen 17'099'050.95 17'334'900 0.00 0.00 
Einwohnergemeinde

590.02 Passivierte Einnahmen 70'788.10 50'000 0.00 0.00 
Wasserversorgung

590.03 Passivierte Einnahmen 58'500.00 30'000 0.00 0.00 
Elektrizitätsversorgung

590.04 Passivierte Einnahmen 1'643'768.45 520'000 0.00 0.00 
Abwasserbeseitigung

690.01 Aktivierte Ausgaben 448'103.25 445'000 0.00 0.00 
Einwohnergemeinde

690.02 Aktivierte Ausgaben 451'335.75 439'000 0.00 0.00 
Wasserversorgung

690.03 Aktivierte Ausgaben 720'989.15 400'000 0.00 0.00 
Elektrizitätsversorgung

690.04 Aktivierte Ausgaben 38'364.85 165'000 0.00 0.00 
Abwasserbeseitigung
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2007 Zuwachs Abgang per 31.12.2007

1 Aktiven 35'758'842.39 128'681'518.87 136'023'316.05 28'417'045.21 

10 Finanzvermögen 10'869'138.62 123'192'252.72 115'725'593.69 18'335'797.65 

100 Flüssige Mittel 2'081'945.37 33'455'504.78 28'716'919.12 6'820'531.03 

1000 Kassa 3'266.85 440'087.25 440'141.20 3'212.90 
1001 Postcheck 1'588'944.50 20'752'231.93 15'865'554.26 6'475'622.17 
1002 Banken 489'734.02 12'263'185.60 12'411'223.66 341'695.96 

101 Guthaben 6'671'482.00 86'150'643.24 86'658'221.02 6'163'904.22 

1010 Lohnkonten 4'050'828.60 4'050'828.60 
1011 Kontokorrente 210'335.85 259'805.75 386'828.20 83'313.40 
1012 Steuerguthaben 4'761'540.10 57'614'534.93 58'126'930.38 4'249'144.65 
1013 Rückerstattungen von 51'613.60 75'834.00 51'981.60 75'466.00 

Gemeinwesen
1015 Andere Debitoren 585'376.07 21'524'451.12 21'160'453.97 949'373.22 
1016 Festgelder 1'300'000.00 1'300'000.00 
1018 Verbindungskonten alte/neue 838'279.60 495'130.70 839'261.30 494'149.00 

Rechnung
1019 Übrige 224'336.78 830'058.14 741'936.97 312'457.95 

102 Anlagen 1'774'931.00 3'518'832.00 9'673.30 5'284'089.70 

1023 Liegenschaften 1'762'873.00 3'508'769.70 5'271'642.70 
1025 Vorräte 12'058.00 10'062.30 9'673.30 12'447.00 

103 Transitorische Aktiven 340'780.25 67'272.70 340'780.25 67'272.70 

1039 Übrige 340'780.25 67'272.70 340'780.25 67'272.70 
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2007 Zuwachs Abgang per 31.12.2007

11 Verwaltungsvermögen 14'868'510.90 2'633'126.25 17'409'659.05 91'978.10 

114 Sachgüter 14'843'508.90 2'625'006.15 17'379'538.95 88'976.10 

1141 Tiefbauten 69'869.00 19'107.10 88'976.10 
1146 Mobilien 295'332.40 4'780.60 300'113.00 
1149 Abzuschreibendes 14'478'307.50 2'601'118.45 17'079'425.95 

Verwaltungsvermögen

115 Darlehen und Beteiligungen 5'002.00 3'000.00 5'000.00 3'002.00 

1154 Gemischtwirtschaftliche 5'002.00 5'000.00 2.00 
Unternehmungen

1155 Private Institutionen 3'000.00 3'000.00 

116 Investitionsbeiträge 20'000.00 5'120.10 25'120.10 

1161 Kanton 20'000.00 5'120.10 25'120.10 

12 Spezialfinanzierungen 10'021'192.87 2'856'139.90 2'888'063.31 9'989'269.46 

128 Vorschüsse für 10'021'192.87 2'856'139.90 2'888'063.31 9'989'269.46 

Eigenwirtschaftsbetriebe

1280 Wasserversorgung 1'567'425.07 463'535.75 508'861.91 1'522'098.91 
1281 Elektrizitätsversorgung 142'500.00 740'489.15 720'989.15 162'000.00 
1284 Abwasserbeseitigung 8'291'735.95 1'630'919.60 1'643'768.45 8'278'887.10 
1285 Abfallbewirtschaftung 19'531.85 21'195.40 14'443.80 26'283.45 
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2007 Zuwachs Abgang per 31.12.2007

2 Passiven 35'758'842.39 65'642'790.73 72'984'587.91 28'417'045.21 

20 Fremdkapital 19'398'150.60 58'802'826.51 72'275'567.41 5'925'409.70 

200 Laufende Verpflichtungen 18'121'412.65 58'002'892.86 71'681'864.01 4'442'441.50 

2000 Kreditoren 856'870.75 40'095'012.48 40'256'930.23 694'953.00 
2001 Depotgelder 11'409.00 165.50 150.00 11'424.50 
2004 Eigene Beiträge 220'091.00 213'182.00 220'091.00 213'182.00 
2006 Kontokorrente 13'653'598.65 3'513'976.30 17'167'574.95 
2007 Steuerabrechnungskonten 3'152'321.40 13'012'164.00 13'244'994.90 2'919'490.50 
2008 Verbindungskonten alte/neue 18'507.10 349'077.80 18'507.10 349'077.80 

Rechnung
2009 Übrige 208'614.75 819'314.78 773'615.83 254'313.70 

203 Verpflichtungen für 705'334.75 134'073.90 22'300.20 817'108.45 

Sonderrechnungen

2033 Stiftungen 229'086.00 89'506.00 318'592.00 
2035 Zuwendungen 476'248.75 44'567.90 22'300.20 498'516.45 

204 Rückstellungen 95'509.95 95'509.95 

2040 Laufende Rechnung 95'509.95 95'509.95 

205 Transitorische Passiven 475'893.25 665'859.75 475'893.25 665'859.75 

2059 Übrige 475'893.25 665'859.75 475'893.25 665'859.75 

22 Spezialfinanzierungen 15'199'509.89 6'839'964.22 709'020.50 21'330'453.61 

228 Verpflichtungen 15'199'509.89 6'839'964.22 709'020.50 21'330'453.61 

2281 Elektrizitätsversorgung 3'164'590.45 861'254.62 662'489.15 3'363'355.92 
2284 Abwasserbeseitigung 11'626'647.40 1'739'717.65 1'957.20 13'364'407.85 
2285 Abfallbewirtschaftung 168'120.64 75'166.25 243'286.89 
2288 Spezialfonds 225'637.30 191'830.00 44'574.15 372'893.15 
2289 Passivierte Abschreibungen 14'514.10 3'971'995.70 3'986'509.80 
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2007 Zuwachs Abgang per 31.12.2007

23 Eigenkapital 1'161'181.90 1'161'181.90 

239 Kapital 1'161'181.90 1'161'181.90 

2390 Kapital 1'161'181.90 1'161'181.90 
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Ergebnis Einwohnergemeinde Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 19'904'000.76 19'904'000.76 18'209'850 18'209'850 18'638'402.43 18'638'402.43 

Aufwand 19'904'000.76 18'209'850 18'638'402.43 

Ertrag 19'904'000.76 18'209'850 18'236'208.31 

Aufwandüberschuss 402'194.12 

901 Belastbarkeit 2'306'518.03 2'306'518.03 632'700 632'700 1'189'384.80 1'189'384.80 

Aufwandüberschuss 402'194.12 

Kapitaldienst 159'231.73 133'524.40 161'800 89'500 329'171.40 164'952.90 

Liegenschaften Finanzvermögen 51'705.50 112'081.55 62'000 104'000 53'006.40 41'986.80 

Abschreibungen 2'095'580.80 408'900 807'207.00 

Belastbarkeitsquote 2'060'912.08 439'200 580'250.98 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 17'099'050.95 17'099'050.95 17'334'900 17'334'900 6'923'884.35 6'923'884.35 

Investitionsausgaben 448'103.25 445'000 6'923'884.35 

Investitionseinnahmen 17'099'050.95 17'334'900 333'428.65 

Nettoinvestitionszunahme 6'590'455.70 

Nettoinvestitionsabnahme 16'650'947.70 16'889'900 

911 Finanzierung 18'746'528.50 18'746'528.50 17'298'800 17'298'800 6'992'649.82 6'992'649.82 

Nettoinvestitionszunahme 6'590'455.70 

Nettoinvestitionsabnahme 16'650'947.70 16'889'900 

Abschreibungen 2'095'580.80 408'900 807'207.00 

Aufwandüberschuss 402'194.12 

Finanzierungsfehlbetrag 6'185'442.82 

Finanzierungsüberschuss 18'746'528.50 17'298'800 
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Ergebnis Wasserversorgung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 1'527'605.85 1'527'605.85 1'285'300 1'285'300 1'405'865.55 1'405'865.55 

Aufwand 1'527'605.85 1'285'300 1'405'865.55 

Ertrag 1'527'605.85 1'285'300 1'405'865.55 

901 Belastbarkeit 461'584.81 461'584.81 383'250 383'250 441'256.50 441'256.50 

Vorschussverzinsung 23'511.00 28'500 26'238.00 

Vorschussabtragung 438'073.81 354'750 415'018.50 

Belastbarkeitsquote 461'584.81 383'250 441'256.50 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 451'335.75 451'335.75 439'000 439'000 359'312.25 359'312.25 

Investitionsausgaben 451'335.75 439'000 359'312.25 

Investionseinnahmen 70'788.10 50'000 134'361.00 

Nettoinvestitionszunahme 380'547.65 389'000 224'951.25 

911 Finanzierung 438'073.81 438'073.81 389'000 389'000 415'018.50 415'018.50 

Nettoinvestitionszunahme 380'547.65 389'000 224'951.25 

Vorschussabtragung 438'073.81 354'750 415'018.50 

Finanzierungsfehlbetrag 34'250 

Finanzierungsüberschuss 57'526.16 190'067.25 
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Ergebnis Abwasserbeseitigung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 488'363.85 488'363.85 483'200 483'200 542'155.65 542'155.65 

Aufwand 343'158.15 392'300 409'600.25 

Ertrag 488'363.85 483'200 542'155.65 

Ertragsüberschuss 145'205.70 90'900 132'555.40 

901 Belastbarkeit 145'205.70 145'205.70 90'900 90'900 132'555.40 132'555.40 

Ertragsüberschuss 145'205.70 90'900 132'555.40 

Verpflichtungsverzinsung 50'023.00 50'000 40'096.00 

Belastbarkeitsquote 95'182.70 40'900 92'459.40 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 1'643'768.45 1'643'768.45 520'000 520'000 689'602.25 689'602.25 

Investitionsausgaben 38'364.85 165'000 160'296.00 

Investitionseinnahmen 1'643'768.45 520'000 689'602.25 

Nettoinvestitionsabnahme 1'605'403.60 355'000 529'306.25 

911 Finanzierung 1'750'609.30 1'750'609.30 445'900 445'900 661'861.65 661'861.65 

Nettoinvestitionsabnahme 1'605'403.60 355'000 529'306.25 

Ertragsüberschuss 145'205.70 90'900 132'555.40 

Finanzierungsüberschuss 1'750'609.30 445'900 661'861.65 
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Ergebnis Abfallbewirtschaftung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 692'574.80 692'574.80 712'100 712'100 694'331.35 694'331.35 

Aufwand 617'408.55 679'900 626'832.45 

Ertrag 692'574.80 712'100 694'331.35 

Ertragsüberschuss 75'166.25 32'200 67'498.90 

901 Belastbarkeit 75'166.25 75'166.25 32'200 32'200 67'498.90 67'498.90 

Ertragsüberschuss 75'166.25 32'200 67'498.90 

Verpflichtungsverzinsung 2'204.00 1'500 1'005.00 

Belastbarkeitsquote 72'962.25 30'700 66'493.90 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen

911 Finanzierung 75'166.25 75'166.25 32'200 32'200 67'498.90 67'498.90 

Ertragsüberschuss 75'166.25 32'200 67'498.90 

Finanzierungsüberschuss 75'166.25 32'200 67'498.90 
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Ergebnis Elektrizitätsversorg. Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2007

Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 7'465'885.00 7'465'885.00 6'619'100 6'619'100 7'049'151.38 7'049'151.38 

Aufwand 6'604'630.38 6'249'600 6'163'245.87 

Ertrag 7'465'885.00 6'619'100 7'049'151.38 

Ertragsüberschuss 861'254.62 369'500 885'905.51 

901 Belastbarkeit 861'254.62 861'254.62 369'500 369'500 885'905.51 885'905.51 

Ertragsüberschuss 861'254.62 369'500 885'905.51 

Verpflichtungsverzinsung 46'764.00 42'000 37'569.00 

Belastbarkeitsquote 814'490.62 327'500 848'336.51 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 720'989.15 720'989.15 400'000 400'000 474'098.90 474'098.90 

Investitionsausgaben 720'989.15 400'000 474'098.90 

Investitionseinnahmen 58'500.00 30'000 209'400.00 

Nettoinvestitionszunahme 662'489.15 370'000 264'698.90 

911 Finanzierung 861'254.62 861'254.62 370'000 370'000 885'905.51 885'905.51 

Nettoinvestitionszunahme 662'489.15 370'000 264'698.90 

Ertragsüberschuss 861'254.62 369'500 885'905.51 

Finanzierungsfehlbetrag 500 

Finanzierungsüberschuss 198'765.47 621'206.61 
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KREDITABRECHNUNG  EDV-Erneuerung Gemeindeverwaltung

Kreditbeschluss

Gemeindeversammlung vom 28. November 2003 360'000.00Fr.       

./. Anteil Gemeindewerke zulasten Rechnung 2004 verbucht 50'000.00Fr.         310'000.00Fr.       

Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1.1146.01 pro 2004 261'307.95Fr.       

Aktivierung auf Konto 1.1146.01 pro 2005 5'163.70Fr.           

Aktivierung auf Konto 1.1146.01 pro 2006 28'860.75Fr.         

Aktivierung auf Konto 1.1146.01 pro 2007 4'780.60Fr.           300'113.00Fr.       

Kreditvergleich

Kreditunterschreitung 9'887.00Fr.           

Einnahmen Keine

Nettoinvestitionen 300'113.00Fr.       
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KREDITABRECHNUNG  Radweg Villmergen - Sarmenstorf

Kreditbeschluss

Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2000 116'000.00Fr.       

./. Kreditreduktion, da die Kosten ausserorts zu 100 % vom Kanton getragen werden 80'300.00Fr.         35'700.00Fr.         

Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1.1161.02 pro 2003 9'000.00Fr.           

Aktivierung auf Konto 1.1161.02 pro 2004 11'000.00Fr.         

Aktivierung auf Konto 1.1161.02 pro 2007 5'120.10Fr.           25'120.10Fr.         

Kreditvergleich

Kreditunterschreitung 10'579.90Fr.         

Einnahmen Keine

Nettoinvestitionen 25'120.10Fr.         
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R E G L E M E N T 
A L L G E M E I N E   A N S C H L U S S B E D I N G U N G E N 

(A A B) 
 

 
 
 
 
 

für den Anschluss an die Versorgungsnetze 
für Elektrizität und Wasser 

der Gemeindewerke Villmergen (GWV) 
 

 
 
 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 
Diese AAB gelten - im Sinne von allgemeinen Geschäftsbedingungen - für den 
Anschluss von Hausinstallationen an die Versorgungsnetze für Elektrizität und 
Wasser der GWV im gesamten Versorgungsgebiet. 
 
Die Anschlüsse, Leistungen und Angebote der GWV erfolgen ausschliesslich auf-
grund dieser Anschlussbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden. Spätestens mit der Inanspruchnahme von Leistungen der GWV gelten 
diese Bedingungen als vom Kunden angenommen. Gegenbestätigungen von 
Kunden unter Hinweis auf ihre eigenen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen 
wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Anschlussbedingungen 
sind nur wirksam, wenn sie von den GWV schriftlich bestätigt sind. 
 
Art. 2 
Sämtliche Zusicherungen, Ergänzungen, Abänderungen oder zusätzlichen Ne-
benabreden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der 
GWV. 
 
 
 
II. Begriffe 
 
Art. 3 
Als Kunden im Sinne dieser AAB gelten die Eigentümer, soweit deren Grund-
stücke im Sinne von Art. 655 ZGB an eines der Versorgungsnetze der GWV 
angeschlossen sind, sowie die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer im Sinne 
von Art. 712 l ZGB. Kunden sind auch alle, die nach Massgabe der ALB von den 
GWV Elektrizität oder Wasser über ihre Hausinstallationen beziehen. 
 

 
Geltungsbereich 

 

Form 

Kunden 



 

Gemeindewerke, 5612 Villmergen Allg. Anschlussbedingungen, Ausgabe 2008 

2 

Art. 4 
Als Hauptleitungen gelten alle jene den GWV gehörenden und in bzw. auf öffentli-
chem oder privatem Grund liegenden Leitungen des Verteilnetzes, die nach Di-
mension und Anlage für den Anschluss mehrerer Zuleitungen zu Liegenschaften 
und Hydranten bestimmt sind. 
 
Art. 5 
Als Hauszuleitung wird die Leitungsstrecke von der Anschlussstelle an die Haupt-
leitung bis und mit Hauptsicherung bei Elektrizität bzw. Hauptabsperreinrichtung 
nach der Hauseinführung bei Wasser bezeichnet. Verbindungsleitungen zwischen 
verschiedenen zu einer Liegenschaft gehörenden Gebäuden sind keine Hauszu-
leitungen. 
 
Art. 6 
Als Hausinstallationen gelten alle Leitungen und Anlageteile ab den Eingangs-
klemmen des Anschlussüberstromunterbrechers bei Elektrizität bzw. nach der 
Hauptabsperreinrichtung bei Wasser. 
 
Art. 7 
Leistungen im Sinne dieser Bedingungen sind alle Anschlüsse an die Versor-
gungsnetze der GWV für Elektrizität und Wasser. Als Leistungen gelten ebenfalls 
alle mit der Erstellung von Zuleitungen erbrachten Arbeiten, Lieferungen und her-
gestellten Werke. 
 
 
 

III. Anschlussverhältnis 
 
Art. 8 
Diese AAB und die festgelegten Kostenbeiträge bilden die Grundlage des Rechts-
verhältnisses zwischen den GWV und ihren Kunden. 
 
Die GWV erbringen sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Erstellung 
von Anschlüssen den Kunden gegenüber im Rahmen eines verwaltungsrecht-
lichen Vertrages. 
 
Art. 9 
In besonderen Fällen, wie bei Anschlüssen für Grosskunden, z.B. Mittelspan-
nungskunden (mit eigener Trafostation) und oder Kunden mit Sprinkleranlagen, 
sowie temporären Anschlüssen usw., können die GWV von Fall zu Fall beson-
besondere Anschlussbedingungen vereinbaren. Solche speziellen Verein-
barungen können von den AAB und den festgelegten Kostenbeiträgen abweichen. 
In diesen Fällen gelten die AAB insoweit, als nichts Abweichendes schriftlich 
vereinbart worden ist. 
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IV. Dauer und Auflösung des Anschlussverhältnisses 
 
Art. 10 
Das Anschlussverhältnis dauert, solange eine Hauszuleitung oder Hausinstallation 
bzw. Teile davon an das Versorgungsnetz der GWV angeschlossen sind. Wäh-
rend dieser Zeit ist der Kunde verpflichtet, die AAB zu erfüllen. 
 
Art. 11 
Der Kunde kann von den GWV jederzeit, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von mindestens 6 Wochen, schriftlich die Trennung vom Versorgungsnetz verlan-
gen. Die Trennung geht zu Lasten des Kunden. 
 
Art. 12 
Mit der Trennung von Hauszuleitungen vom Versorgungsnetz der GWV verbun-
dene Arbeiten dürfen allein von den GWV oder deren Beauftragten ausgeführt 
werden. 
 
 
 
V. Hausinstallationen 
 
Art. 13 
Einer Bewilligung der GWV bedürfen: 
- der Neuanschluss einer Liegenschaft, die Aenderung oder die Erweiterung 
  eines bestehenden Anschlusses 
- der Anschluss oder die Erweiterung von bewilligungspflichtigen Installationen 
  und elektrischen Verbrauchern, insbesondere Anlagen, die Netzrückwirkungen 
  verursachen, sowie Energieerzeugungsanlagen 
- der vorübergehende Bezug von Strom oder Wasser für vorübergehende Zwecke 
  (Baustellen, Festanschlüsse, usw.) 
- die Energieabgabe von Kunden an Dritte 
 
Art. 14 
Die Ausführung von Installationen muss den GWV vor Beginn der Arbeiten ge-
meldet werden. Gleichzeitig mit der Installationsmeldung bestellt der ausführende 
Installateur die nötigen Mess- und Schaltapparate. Die Fertigstellung der Arbeiten 
ist den GWV mitzuteilen. Für die Niederspannungsinstallationen erfolgt diese Mel-
dung vom Installationseigentümer nach erfolgter Schlusskontrolle mit dem Sicher-
heitsnachweis.  
 
Die GWV sind berechtigt, Stichproben durchzuführen. Das Verfahren zur Behe-
bung allfälliger Mängel richtet sich nach Artikel 40 NIV. 
 
Art. 15 
Bevor stillgelegte Anlagen wieder in Betrieb gesetzt werden, haben sich der 
Kunde und der Eigentümer bzw. dessen Installateur mit den GWV zu ver-
ständigen. 
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Art. 16 
Hausinstallationen dürfen nur durch Firmen bzw. Personen ausgeführt werden, 
die fachkundig sind im Sinne der einschlägigen Bestimmungen: NIV, Richtlinien 
des SVGW und für sanitäre Hausinstallationen über eine Bewilligung der GWV 
und für Niederspannungsinstallationen über eine Bewilligung des eidgenössischen 
Starkstrominspektorates (ESTI) verfügen. 
 
Art. 17 
Der Kunde ist verpflichtet, Aufträge nur an Firmen zu vergeben, welche im Besitze 
einer entsprechenden Hausinstallationsbewilligung sind.  
 
Der Anlagebesitzer hat die Hausinstallationen und Apparate in sauberem, 
gefahrlosem und betriebssicherem Zustand zu halten und für die umgehende 
Beseitung von Mängeln zu sorgen. 
 
Art. 18 
Der Eingriff in die von den GWV plombierten Anlageteile ist nur Angestellten der  
GWV oder hierzu ermächtigten Drittpersonen gestattet. 
 
 
 
VI. Erstellung, Aenderung und Demontage von Anschlüssen 
 
Art. 19 
Ein Anschlussgesuch ist nötig: 
- um unbefristet oder dauernd an die Versorgungsnetze der GWV anzuschlies-

sen 
- um einen Anschluss zu ändern, zu erweitern oder zu ersetzen 
- um Geräte an das elektrische Verteilnetz anzuschliessen, die Oberschwingun-

gen und Spannungsänderungen verursachen 
- um elektrische Energieerzeugungsanlagen und Notstromanlagen im Parallel-

betrieb mit dem Elektrizitätsnetz zu betreiben 
 
Bei Neu- und Umbauten sind dem Anschlussgesuch ein Situationsplan und die 
notwendigen Grundriss- und Schnittpläne je im Doppel beizulegen. Die GWV hal-
ten die Gesuchsformulare und bei Bedarf die notwendigen Werkplanausschnitte 
zur Verfügung. 
 
Art. 20 
Das Erstellen oder Aendern von elektrischen Hausanschlüssen/Hauszuleitungen, 
inkl. plombierte Anlageteile vom Versorgungsnetz der GWV, Anschlusspunkt 
Hauptleitung oder Verteileinrichtung bis zur Hauptsicherung, erfolgt ausschliess-
lich durch die GWV oder deren Beauftragte. 
 
Die Demontagekosten der Hausanschlüsse (Strom und Wasser) gehen zu Lasten 
des Verursachers. 
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Art. 21 
Die GWV bestimmen die technischen Rahmenbedingungen, die Art der Ausfüh-
rung, die Leitungsführung, den Querschnitt und die Hauseinführung sowie den 
Standort der notwendigen Anlageteile, wie Anschlusssicherung, Mess-, Regel- 
und Schaltapparate, usw.(Gewährleistung der Zugänglichkeit durch die GWV).  
 
Beim Erstellen der Leitungen und der Installation der Anlageteile sowie bei deren 
Unterhalt nehmen die GWV auf die Interessen der Grundeigentümer, Mieter und 
Pächter, soweit möglich, angemessen Rücksicht. 
 
Bei Hauswasserzuleitungen ist unmittelbar beim Anschlusspunkt an die Haupt-
leitung ein Hauszuleitungsschieber einzubauen. 
 
Bei bestehenden Hauswasserzuleitungen ohne Schieber ist im Zusammenhang 
mit einer allfälligen Reparatur oder dem Ersatz der Leitung oder dem Ersatz der 
speisenden Hauptleitung zu Lasten des betroffenen Eigentümers ein Hauszulei-
tungsschieber, gemäss obiger Vorgabe, einzubauen. 
 
Art. 22 
Für provisorische Anschlüsse, die der vorübergehenden Versorgung mit Elektri-
zität oder Wasser dienen, gelten besondere Bedingungen. 
 
 
 
VII. Unterhalt und Zutrittsrecht 
 
Art. 23 
Der Unterhalt der Hauptleitungen und der elektrischen Hauszuleitungen erfolgt 
ausschliesslich durch die GWV oder deren Beauftragte. 
 
Die Eigentümer von Hausanschlüssen, Hausinstallationen und Apparaten sind für 
deren Unterhalt verantwortlich. Sie halten diese dauernd in gutem und gefahrlo-
sem Zustand und sorgen für umgehende Beseitigung wahrgenommener Mängel. 
Die Kunden erstatten bei allfälligen ausserordentlichen Erscheinungen an ihrer In-
stallation, zum Beispiel bei Geräuschen, sofort Meldung an die GWV. 
 
Art. 24 
Die Organe der GWV oder deren Beauftragte führen die vorgeschriebenen Kon-
trollen sowie die Werkskontrollen durch. Sie haben das Recht, Zuleitungen und 
Einrichtungen in Gebäuden, die mit ihrem Versorgungsnetz in Verbindung stehen, 
auf Voranmeldung zu kontrollieren. Zur Ausübung dieses Rechts ist ihnen der Zu-
tritt zu allen Installationen auf dem Grundstück und in den Gebäuden zu ange-
messener Zeit stets zu gestatten (bei Störungen jederzeit). Die Zutrittsberechtig-
ten der GWV besitzen einen speziellen Ausweis mit Fotografie. 
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VIII. Eigentumsverhältnisse, Zuleitungen, Durchleitungsrechte 
 und Kosten 
 
Art. 25 
Die Hauptleitungen für Elektrizität und Wasser sind Eigentum der GWV. 
 
Die Hauszuleitung Elektrizität wird zu Lasten des Liegenschafteneigentümers er-
stellt und geht anschliessend ohne Kabelschutz im Bereich der privaten Baupar-
zelle in das Eigentum der GWV über, welche für diesen Teil auch den zukünftigen 
Unterhalt übernehmen.  
 
Die Hauszuleitung Wasser wird ab Anschlusspunkt Hauptleitung zu Lasten des 
Liegenschaftseigentümers erstellt und bleibt in dessen Eigentum. 
 
Art. 26 
Jede Liegenschaft erhält in der Regel eine separate Zuleitung. Bei besonderen 
Verhältnissen können die GWV für mehrere Gebäude eine einzelne Zuleitung 
oder für eine Liegenschaft mehrere Zuleitungen zugestehen. 
 
Art. 27 
Der Grundeigentümer verschafft den GWV innerhalb von Baulinien und Grenzab-
ständen kostenlos das Durchleitungsrecht und besorgt die Freihaltung des Tras-
sees für die Zuleitungen, auch wenn diese gleichzeitig anderen Kunden dienen. 
Die GWV sind in Absprache mit dem Grundeigentümer berechtigt, im Bedarfsfall 
in den Grundstücken sowie an und in den Gebäuden der Kunden Einrichtungen 
für die Verteilung gegen angemessene Entschädigung zu platzieren. Die GWV 
sind berechtigt, die für die Zuleitungen und Anschlüsse notwendigen Dienstbarkei-
ten jederzeit ins Grundbuch eintragen zu lassen. 
 
Leitungen, die nicht innerhalb von Baulinien oder Grenzabständen liegen, müssen 
auf erstes Verlangen zu Lasten der GWV entfernt oder verlegt werden, auch 
wenn sie dienstbarkeitlich vereinbart worden sind. 
 
Art. 28 
Wenn zur Belieferung eines Niederspannungskunden eine separate Transforma-
torenstation nötig ist, so hat der Kunde den erforderlichen Platz kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen. Der Kunde gewährt den GWV ein im Grundbuch einzutragen-
des Dienstbarkeitsrecht. 
 
Der Aufstellungsort der Transformatorenstation wird von den GWV und vom Kun-
den gemeinsam bestimmt. 
 
Ohne besondere vertragliche Regelung hat der Kunde den baulichen Teil der 
Transformatorenstation nach den Angaben der GWV auf eigene Kosten ausfüh-
ren zu lassen, während die GWV die Kosten für die elektrischen Einrichtungen 
übernehmen. Die elektrischen Einrichtungen bleiben Eigentum der GWV. Die 
GWV sind berechtigt, die Transformatorenstation auch zur Energieabgabe an 
Dritte zu verwenden. 
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Art. 29 
Die GWV erheben vom Liegenschaftseigentümer pro Anschluss einmalige Bei-
träge:  
 
a) kostendeckende Beiträge für alle mit der Erstellung der Anschlüsse verbun-

denen Kosten. 
 
b) anteilige Kosten für die Erstellung und Erweiterung der Werkanlagen und des 

Verteilnetzes. 
 
c) Zusätzlich zu den vorgenannten Kosten werden die gesetzlichen Abgaben 

hinzugerechnet. 
 
Anpassungen, Erweiterungen und Verstärkungen von Anschlüssen folgen den 
gleichen Kriterien. 
 
Der Gemeinderat erlässt hierfür eine separate Beitragsordnung. Die Kosten-
beiträge können pauschalisiert werden. 
 
Art. 30 
Grundstücke werden durch die Gemeindewerke zu Lasten der Eigentümer mit 
Elektrizität, Wasser und Strassenbeleuchtung erschlossen.  
 
Dies gilt für die Erschliessung einzelner Grundstücke sowie für die gemeinsame 
Erschliessung mehrerer Grundstücke. In diesem Zusammenhang sind vor der 
Parzellierung der einzelnen Bauplätze die Standorte von allfällig zur Versorgung 
nötigen Verteilanlagen, wie Trafostationen, Verteilkabinen usw., welche auch der 
Versorgung weiterer Grundstücke dienen können, durch die GWV zu bestimmen.  
Für die Standortbestimmung der Beleuchtungskandelaber und Hydranten wird die 
Parzellierung, soweit sie vorliegt, berücksichtigt. Dabei ist, soweit möglich, auf die 
Standortwünsche der Landeigentümer Rücksicht zu nehmen. 
 
Das Leitungsnetz von Elektrizität und Wasser gehen nach dem Bau in das 
Eigentum der GWV über, welche damit auch für den Unterhalt dieser Anlagen 
verantwortlich sind. Die Strassenbeleuchtung wird Eigentum der Gemeinde 
Villmergen, welche auch die Kosten für den Unterhalt übernimmt. 
 
Art. 31 
Die Kosten für den Unterhalt von Leitungen und Anlagen gehen zu Lasten des Ei-
gentümers. 
 
Die Kosten für den ausserordentlichen Unterhalt (Schäden durch Dritte) an 
Versorgungsanlagen der GWV und der öffentlichen Beleuchtung gehen zu Lasten 
des Verursachers. Das gleiche gilt auch für Leitungsänderungen und Verle-
gungen. Vorbehalten bleibt Art. 27. 
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IX. Sonderbestimmungen 
 
Art. 32 
Für besondere Elektrizitätsanwendungen, insbesondere für elektrische Heizan-
lagen und Eigenerzeugungsanlagen, bleiben besondere Erlasse des Bundes, des 
Kantons, spezielle Reglemente, Werkvorschriften und Weisungen vorbehalten. 
 
 
Art. 33 
Die GWV sind nach Verständigung mit den interessierten Grund- und Hauseigen-
tümern berechtigt, die für die öffentliche Beleuchtung erforderlichen Einrich-
tungen auf privaten Grundstücken oder an privaten Bauten unentgeltlich anzu-
bringen und zu benützen. 
 
Die Gemeinde Villmergen bestimmt, welche Strassen und Wege aufgrund eines 
öffentlichen Interesses zu beleuchten sind. Die notwendige Beleuchtung wird im 
Auftrag und zu Lasten der Gemeinde Villmergen durch die GWV erstellt. 
 
Der Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung wird durch die GWV zu Lasten der 
Gemeinde Villmergen ausgeführt. 
 
Art. 34 
Die am Wasserhauptleitungsnetz angeschlossenen Hydranten gehören der 
Gemeinde Villmergen und dienen dem Wasserbezug zu Feuerlöschzwecken. 
Jede andere Wasserentnahme ohne ausdrückliche vorausgehende Bewilligung 
der GWV ist verboten.  
 
Dies gilt in gleichem Masse auch für Hydranten, die im Zusammenhang mit 
Brandschutzvorschriften für eine Liegenschaft oder im Zusammenhang mit einer 
Erschliessung zu Lasten privater Eigentümer erstellt wurden. 
 
Nach der Erstellung gehen diese in das Eigentum der Gemeinde Villmergen über. 
 
Art. 35 
Der Unterhalt aller Hydranten im Eigentum der Gemeinde Villmergen ist Sache 
der GWV, welche für die Instandhaltung und Erneuerung durch die Gemeinde 
Villmergen entschädigt werden. 
 
Art. 36 
In Kundenanlagen, die mit Wasser aus dem Netz der GWV und mit Eigenwasser 
versorgt sind, dürfen keine Verbindungen hergestellt werden, die ein Ueberströ-
men von Privatwasser in das Netzwasser oder umgekehrt zur Folge haben. 
 
Sind von Kunden Aufbereitungs-, Beimischanlagen oder ähnliche Geräte an das 
Wasserleitungsnetz der GWV angeschlossen, so hat der Kunde durch geeignete 
Massnahmen (z.B. Netztrenner, offenes System) ein Rückströmen des aufbe-
reiteten Wassers oder Mischwassers sicher zu verhindern. 
 
Für allfällig entstehende Schäden durch nicht fachgerecht installierte Anlagen 
haftet der Betreiber. 
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X. Zahlungsbedingungen 
 
Art. 37 
Alle Rechnungen sind innert 30 Tagen zur Zahlung fällig. Der dreissigste Tag 
nach Versand der Rechnung gilt als Verfalltag. 
 
Art. 38 
Wird die Rechnung nicht innerhalb der festgesetzten Zahlungsfrist beglichen, so 
wird der Säumige gemahnt, und es wird ihm eine Nachfrist eingeräumt. Läuft 
auch diese unbenützt ab, haben die GWV das Recht, 
 
- die Betreibung einzuleiten 
- die Energie-/Wasserzufuhr zu sperren 
- zusätzlich Mahnkosten und Verzugszinsen zu verlangen 
-  einen Zahlautomaten, ein Vorauszahlungs- oder ein anderes System zu Las- 
 ten des Säumigen zu installieren 
 
Art. 39 
Die GWV sind berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zur 
Deckung der Forderungen zu verlangen. 
 
Art. 40 
Rechtskräftige Verwaltungsverfügungen werden nach Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs vollstreckt. Sie stellen definitive Rechtsöffnungs-
titel gemäss Art. 80 SchKG dar. 
 
Die Leistung einer Sicherheit befreit den Kunden nicht von der fristgemässen Be-
zahlung der Forderung. 
 
In Geld zur Verfügung gestellte Sicherheiten sind von den GWV zu verzinsen. Der 
Zinssatz wird vom Gemeinderat festgelegt. 
 
Die GWV sind berechtigt, verfallene Forderungen mit den zur Verfügung gestell-
ten Sicherheitsleistungen zu verrechnen. 
 
 
 
XI. Schluss- und Uebergangsbestimmungen 
 
Art. 41 
Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht. Soweit die vorlie-
genden AAB eine bestimmte Frage nicht regeln, gilt insbesondere das OR. 
 
Art. 42 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den GWV und 
dem Kunden ist Bremgarten, soweit nicht öffentliches Recht zur Anwendung ge-
langt. 
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Art. 43 
Diese AAB treten am 1. Oktober 2008 in Kraft. Sie ersetzen die AAB vom 1. Ok-
tober 2000.  
 
Art. 44 
Für Aenderungen der AAB ist die Gemeindeversammlung zuständig. 
 
Art. 45 
Vorstehende AAB wurden durch die Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2008 
genehmigt. 
 
 

GEMEINDERAT VILLMERGEN 
 
 
 
Paul Meyer, Gemeindeammann 
 
 
 
Markus Meier, Gemeindeschreiber 

Inkrafttreten 

Aenderungen 

Genehmigungs- 
vermerk 
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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE NETZNUTZUNG UND LIEFERUNG 
VON ELEKTROENERGIE UND WASSER 

AB-NN-LEW 
 
 
 
 
 

Der Gemeindewerke Villmergen 
 

 
 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 
Diese AB-NN-LEW gelten im Sinne von allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
die Netznutzung beim Bezug von Elektrizität und Wasser ab dem Versorgungs-
netz der GWV für die Kunden im gesamten Versorgungsgebiet. 
 
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der GWV erfolgen ausschliesslich auf-
grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden. Spätestens mit der Inanspruchnahme von Leistungen der GWV gelten 
diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen von Kunden unter 
Hinweis auf ihre eigenen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit wi-
dersprochen. Abweichungen von diesen AB-NN-LEW sind nur wirksam, wenn sie 
von den GWV schriftlich bestätigt sind. 
 
 
 
II. Begriffe 
 
Art. 2 
Als Kunden im Sinne der AB-NN-LEW gelten: 
 
• die Eigentümer, Pächter oder Mieter von Grundstücken, Häusern, Räumen 

und Wohnungen mit Hausinstallationen sowie die Gemeinschaft der Stock-
werkeigentümer im Sinne von Art. 712 l ZGB, deren Elektrizitäts- und Was-
serverbrauch über Messeinrichtungen erfasst oder in besonderen Fällen pau-
schal festgelegt wird. 

 
• die Eigentümer von leerstehenden Räumen und unbenutzten Anlagen sowie 

von Objekten, die mehreren Miteigentümern, Mietern oder Pächtern gemein-
sam dienen und die an Messeinrichtungen gemeinsam angeschlossen sind. 

 
• der Vermieter von Liegenschaften mit häufig wechselnden Mietern und Päch-

tern, sofern die GWV den Vermieter als Kunden erklären. 
 

 

Geltungsbereich 
 

 

Kunden 
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• Bei gemeinsamen Messeinrichtungen für mehrere Mieter (Untermieter) gilt 
der Eigentümer bzw. der Hauptvermieter als Kunde. 

 
Art. 3 
Leistungen im Sinne dieser Bedingungen sind die Nutzung des elektrischen Ver-
teilnetzes, jeder Verbrauch oder Bezug von Elektroenergie und Wasser. 
 
Art. 4 
Als Hausinstallationen gelten alle Einrichtungen, welche mit Versorgungseinrich-
tungen der GWV verbunden sind. 
 
 
 
III. Lieferverhältnis 
 
Art. 5 
Diese AB-NN-LEW und die Preise und Bedingungen bilden die Grundlage des 
Rechtsverhältnisses zwischen den GWV und ihren Kunden. Die GWV erbringen 
ihre Leistungen dem Kunden gegenüber im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen 
Netznutzungs- und Lieferverhältnisses. 
 
Art. 6 
In besonderen Fällen, wie z.B. bei Netznutzung und Lieferungen an Grosskunden, 
Netznutzung und Lieferungen in temporären Installationen und Lieferungen mit 
beschränkter Lieferpflicht, Bereitstellung und Lieferung von Ergänzungs- bzw. 
Ersatzenergie oder Wasser, können die GWV mit ihren Kunden von Fall zu Fall 
besondere Bedingungen vereinbaren. Solche speziellen Vereinbarungen können 
von den AB-NN-LEW und den Preisblättern abweichen. In diesen Fällen gelten 
die AA-NN-LEW und die Preisblätter insoweit, als nichts Abweichendes schriftlich 
vereinbart worden ist. 
 
 
 
IV. Entstehung des Netznutzungs- und Lieferverhältnisses 
 
Art. 7 
Das Netznutzungs- und Lieferverhältnis entsteht in der Regel mit der Anmeldung 
eines Netznutzungs- und Bezugsverhältnisses und dauert bis zur ordentlichen Ab-
meldung. Die Tatsache der Inanspruchnahme der Netznutzung des Bezuges von 
Elektroenergie und oder Wasser von den GWV genügt für die Begründung eines 
Rechtsverhältnisses. 
 
Art. 8 
Die GWV bestimmen, welche Unterlagen bei der Anmeldung eines Leistungsbe-
zuges vom Kunden beizubringen sind. 
 
Art. 9 
Der Kunde bleibt Schuldner für die Bezahlung aller über seine Mess- und Schalt-
apparate in Anspruch genommenen Leistungen und anderer Gebühren und Aus-
lagen, bis das Lieferverhältnis ordentlich aufgelöst worden ist. 

 

Leistungen 

 

Hausinstallationen 

Grundlagen und 
Rechtsnatur 

 

Besondere 
Lieferbedingungen 

 

Anmeldung 

Weisungen über 
Leistungsbezug 

 

Dauer des 
Liefer- 
verhältnisses 



 

Gemeindewerke, 5612 Villmergen AB-NN-LEW, Ausgabe 2008 

3 

V. Auflösung des Netznutzungs und oder Lieferverhältnisses 
 
Art. 10 
Das Netznutzungs- und/oder Lieferverhältnis kann vom Kunden jederzeit unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von jeweils mindestens 5 Arbeitstagen durch 
schriftliche oder persönliche Abmeldung am Schalter beendet werden. Bei der 
schriftlichen Abmeldung beginnt der Fristenlauf ab Eintreffen des Briefes bei den 
GWV. 
 
Art. 11 
Die Nichtbenützung von Geräten oder Anlageteilen, welche an die Hausinstalla-
tion angeschlossen und mit dem Versorgungsnetz der GWV verbunden sind, be-
wirkt keine Beendigung des Rechtsverhältnisses und entbindet nicht von der Be-
zahlung der geschuldeten Zahlungen. Für die Netznutzung, Bezug von 
Elektroenergie und Wasser und allfällige Gebühren in leerstehenden Mieträumen 
und Anlagen ist der Liegenschaftseigentümer den GWV gegenüber haftbar. 
 
 
 
VI. Allgemeine Pflichten der GWV 
 
Art. 12 
Die GWV verpflichten sich, im Rahmen der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlich-
keit ihrer Verteilanlagen den Kunden die Durchleitung zu gewähren bzw. 
Elektroenergie und Wasser zu liefern, nach Massgabe dieser Bedingungen und 
zu den jeweils gültigen Preisen. Jeder Kunde hat Anrecht auf Aushändigung 
dieser AB-NN-LEW sowie der für ihn zutreffenden Preisinformationen. 
 
Art. 13 
Jeder Kunde hat in angemessenem Umfange Anspruch auf kostenlose Auskunft 
über Preise und allgemein-technische Fragen, die für ihn im Zusammenhang mit 
dem Bezug und der Anwendung von Leistungen der GWV bedeutsam sind. Die 
GWV können weitergehende Beratungen verrechnen. 
 
 
 
VII. Pflichten des Kunden 
 
Art. 14 
Den GWV ist unter Angabe des genauen Zeitpunktes rechtzeitig schriftlich oder 
mündlich zu melden: 
 
a) vom Verkäufer: 
 der Eigentumswechsel einer Liegenschaft oder einer Wohnung 
 
b) vom wegziehenden Mieter: 
 der Wegzug aus gemieteten Räumen 
 
c) vom Vermieter: 
 der Mieterwechsel einer Wohnung oder Liegenschaft 
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d) vom Eigentümer der verwalteten Liegenschaft: 
 der Wechsel in der Person oder Firma, welche die Hausverwaltung besorgt. 

 
Art. 15 
Der Kunde darf Elektrizität und Wasser nur gemäss den Bestimmungen der GWV 
verwenden.  
 
Die GWV liefern Elektrizität und Wasser für den Eigenverbrauch. Die Abgabe von 
Energie und Wasser an Dritte muss von den GWV bewilligt werden. Vorbehalten 
bleibt die Abgabe an Untermieter bzw. Mieter einzelner Räume; dabei gelten für 
allfällige Messeinrichtungen die gleichen Vorschriften wie für die GWV. Solche 
Dritte gelten nicht als Kunden im Sinne dieser AB-NN-LEW. Der Kunde darf für 
die Versorgungsleistungen an Untermieter oder Mieter einzelner Räume keinen 
Zuschlag auf den Preisen der GWV erheben. 
 
Art. 16 
Der Anschluss von eigenen Versorgungsanlagen, insbesondere von eigenen 
Elektrizitätserzeugungs- und Wasserversorgungsanlagen, und Einspeisungen 
Dritter in das Netz der GWV ist bewilligungspflichtig und wird separat geregelt, 
vorbehältlich gesetzlicher Vorschriften. 
 
Für Liegenschaften, die sowohl mit Wasser aus dem Netz der GWV als auch mit 
eigenem Wasser versorgt werden, gelten die Bestimmungen dieser AB-NN-LEW 
in gleicher Weise. 
 
Art. 17 
Den Organen der GWV oder deren Beauftragten ist der Zutritt zur gesamten 
Hausinstallation und zu allen Anlagen und Geräten, insbesondere zu allen Mess- 
und Schaltapparaten, zu gestatten. Die Mess- und Schaltapparate müssen frei 
zugänglich sein. Der Zutritt hat zu angemessener Zeit zu erfolgen. 
 
Bei Neubauten oder Totalumbauten sind Anschlüsse und Messeinrichtungen so 
zu platzieren, dass die Zugänglichkeit zu diesen Anlageteilen jederzeit 
gewährleistet werden kann. 
 
Art. 18 
Die technischen Voraussetzungen für die Erbringung von Versorgungsleistungen 
mit Elektrizität und Wasser sind in separaten externen und internen Erlassen 
geregelt und müssen von den Kunden eingehalten werden. Vorbehalten bleiben 
die besonderen Betriebsvorschriften und Normen von Bund und Fachverbänden 
(ESTI, SVGW) sowie interne Werkvorschriften. 
 
 
 
VIII. Umfang, Qualität und Regelmässigkeit der Versorgungstätigkeit 
 
Art. 19 
Die GWV erbringen den Kunden ihre Versorgungstätigkeit aufgrund dieser AB-
NN-LEW im Rahmen der durch Gesetz und durch Konzessionsvertrag 
vereinbarten Versorgungspflicht, soweit die Anlagen der GWV dies gestatten. 
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Art. 20 
Die GWV liefern ununterbrochen innerhalb der üblichen Qualitätstoleranzen. Vor-
behalten bleiben die Bestimmungen über die Einschränkung und Unterbrechung 
der Lieferung. 
 
Der Kunde anderseits ist verpflichtet, nur Installationen und Verbraucher zu be-
treiben, welche die Qualität der Versorgungsnetze der GWV nicht negativ beein-
flussen. 
 
Art. 21 
Die GWV sind berechtigt zu verlangen, dass die Netznutzung (der Bezug von 
Elektroenergie und Wasser) den in den Produktions- und Verteilanlagen 
herrschenden Belastungsverhältnissen angepasst wird. Die GWV sind ausserdem 
berechtigt, während der Spitzenbelastungszeit die Lieferungen nötigenfalls 
einzuschränken oder Apparate zu sperren. Zu diesem Zweck hat der Eigentümer 
der Hausinstallationen den Einbau von Laststeuergeräten in seine Installationen 
auf seine eigenen Kosten zu übernehmen. 
 
Art. 22 
Die GWV haben das Recht, die Netznutzung bzw. Liefertätigkeit einzuschränken 
oder zu unterbrechen bei: 
 
a) Einwirkungen auf die Versorgung durch Dritte oder infolge von höherer Ge-

walt und anderen ausserordentlichen Ereignissen (z. B. Krieg, kriegsähnli-
chen Zuständen, inneren Unruhen, Streiks, Sabotage, Explosionen sowie 
Elementarereignissen). 

 
b) betriebsbedingten Unterbrechungen wie Reparaturen, Unterhalts- und Erwei-

terungsarbeiten, Unterbrechung oder Einschränkung der Zufuhr von Zulie-
ferwerken, Störungen und Ueberlastungen im Netz sowie Einbussen wegen 
ungenügender Verfügbarkeit von Produktionsanlagen. Die GWV sind ver-
pflichtet, die Kunden möglichst rasch über solche Einschränkungen oder Un-
terbrechungen zu informieren. 

 
c) behördlich verfügten Einschränkungen gemäss Landesversorgungsgesetz.  
 
Art. 23 
Die GWV sind berechtigt, die Netznutzung bzw. die Lieferungen an die Kunden 
den veränderten Bedingungen der eigenen Lieferanten und den ausserordentli-
chen Belastungsverhältnissen im eigenen Netz anzupassen und nötigenfalls 
Massnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs und zur Sperre während Zeiten 
kritischer Netzbelastung zu ergreifen. Die GWV handeln dabei unter Abwägung 
der in Frage stehenden öffentlichen und privaten Interessen. Voraussehbare, 
länger dauernde Unterbrechungen und Einschränkungen werden den Kunden so-
weit möglich im Voraus angezeigt. 
 
Art. 24 
Die Kunden treffen alle nötigen Vorkehrungen, um in ihren Anlagen Schäden oder 
Unfälle zu verhüten, die durch Unterbruch, Wiedereinschaltung sowie aus Druck-, 
Spannungs- und Frequenzschwankungen sowie durch den Betrieb von Rundsteu-
eranlagen entstehen können. 
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Art. 25 
Die GWV sind berechtigt, wenn alle anderen Massnahmen (Mahnung, Ersatzvor-
nahme) erfolglos geblieben oder untauglich sind, die Lieferung von Elektrizität und 
Wasser ganz oder teilweise einzustellen, wenn der Kunde: 
 
a) rechtswidrige Installationen oder Geräte benutzt 
 
b) rechtswidrig Leistungen in Anspruch nimmt  
 
c) den GWV oder ihren Beauftragten den Zutritt zu seiner Anlage verweigert 

oder verunmöglicht 
 
d) vorsätzlich Eigentum der GWV zerstört oder beschädigt 
 
e) widerrechtlich Installationsarbeiten ohne gesetzliche Bewilligung ausführt 
 
f) festgestellte Mängel an den Installationen oder Apparaten nicht innert ange-

messener Frist beheben lässt 
 
g) keine Abhilfe gegen beanstandete Netzrückwirkungen schafft 
 
h) die rechtskräftig verfügte Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung nicht leistet 
 
i)  die Bezahlung für bezogene Leistungen verweigert. 
 
Art. 26 
Die GWV können in jedem Fall und jederzeit mit sofortiger Wirkung die Lieferung 
einstellen, wenn der Betrieb der Anlage Personen oder Sachen gefährdet. 
 
Art. 27 
Die Einstellung der Liefertätigkeit befreit den Kunden nicht von der Erfüllung sei-
ner Verbindlichkeiten gegenüber den GWV und begründet keinen Anspruch auf 
Entschädigungen irgendwelcher Art. 
 
Art. 28 
Die Einstellung der Liefertätigkeit wird, sofern nicht unmittelbar Gefahr droht, dem 
Kunden schriftlich mitgeteilt. Die GWV behalten sich vor, gleichzeitig den Liegen-
schaftseigentümer darüber zu informieren. 
 
 
 
IX. Messwesen 
 
 
Art. 29 
Die Messung der erbrachten Leistung erfolgt mittels amtlich geprüfter und geeich-
ter Apparate. Die GWV liefern und montieren die notwendigen Mess- und Schalt-
apparate (Mess-, Regel- und Steuerapparate). Sie bleiben Eigentum der GWV 
und werden auf ihre Kosten unterhalten. Die GWV entscheiden über den Standort 
der Messeinrichtungen. 
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Der Eigentümer bzw. der Kunde lässt die notwendigen Installationen für den An-
schluss der Mess- und Schaltapparate nach Vorgaben der GWV auf seine Kosten 
ausführen; ebenso stellt er den GWV den dafür erforderlichen Platz kostenlos zur 
Verfügung. Er lässt die zum Schutz der Apparate notwendigen Verschalungen, 
Nischen, Schutzschränke, Schlüsselrohre u.ä. auf seine Kosten erstellen. 
 
Art. 30 
Die Mess- und Schaltapparate dürfen nur durch die GWV oder deren Beauftragte 
plombiert, deplombiert, entfernt oder versetzt werden. Nur die GWV oder ihre Be-
auftragten dürfen die Zufuhr von Elektrizität und Wasser zu einer Anlage durch 
Einbau einer Messeinrichtung herstellen oder durch deren Ausbau unterbrechen. 
Die GWV behalten sich in jedem Fall Strafanzeige gegen Personen vor, die unbe-
rechtigterweise Plomben an Mess- und Schaltapparaten verletzen oder entfernen 
oder andere Manipulationen vornehmen, welche deren Funktionen beeinträchti-
gen. 
 
Die Montage- und Demontagekosten der Mess- und Schaltapparate gehen zu 
Lasten des Kunden. Bei Beschädigungen von Mess- und Schaltapparaten ohne 
Verschulden der GWV gehen die Kosten für Reparatur oder Ersatz zu Lasten des 
Liegenschaftseigentümers bzw. des Kunden. 
 
Art. 31 
Amtlich geprüfte Unterzähler werden in Ausnahmefällen nach besonderen Be-
dingungen abgegeben. 
 
Art. 32 
Messapparate, deren Fehlgang die gesetzlichen Toleranzen nicht überschreiten, 
gelten als richtig gehend. 
 
Art. 33 
Die Kunden haben beobachtete Unregelmässigkeiten in der Funktion der Mess-
einrichtungen und Mess- und Schaltapparate unverzüglich den GWV zu melden. 
 
Art. 34 
Wenn ein Kunde die Genauigkeit der Messeinrichtung bezweifelt, kann er jeder-
zeit die Prüfung durch ein amtlich ermächtigtes Prüfamt verlangen. Im Streitfall ist 
das Prüfungsergebnis des Bundesamtes für Metrologie und Akkreditierung mass-
geblich. Die GWV können die gesamten Kosten für die Prüfung dem Kunden 
überbinden, falls sich die Messung in der gesetzlichen Toleranz bewegt. 
 
Art. 35 
Wird ein Fehlanschluss festgestellt, oder erfolgt eine Fehlanzeige eines Messap-
parates über die gesetzlich zulässige Toleranz hinaus, wird der Verbrauch auf-
grund einer Prüfung ermittelt. Lässt sich das Mass der Korrektur durch die Prü-
fung nicht bestimmen, wird der Bezug unter angemessener Berücksichtigung der 
Angaben des Kunden von den GWV festgelegt. Diese gehen dabei vom Ver-
brauch in einer vergleichbaren Zeitperiode unter Berücksichtigung der inzwischen 
eingetretenen Veränderungen der Anschlusswerte und Betriebsverhältnisse aus. 
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Art. 36 
Wird eine Fehlanzeige eines Messapparates nach Grösse und Dauer einwandfrei 
ermittelt, so werden die Abrechnungen bis auf maximal 5 Jahre berichtigt. Lässt 
sich nicht feststellen, wann die Störung eingetreten ist, wird sie nur für die bean-
standete Rechnungsperiode berücksichtigt. 
 
Art. 37 
Treten in einer Hausinstallation Verluste durch Erdschluss, Kurzschluss, Lecks 
oder andere Ursachen auf, hat der Kunde keinen Anspruch auf Reduktion des 
durch die Messeinrichtungen einwandfrei registrierten Verbrauches. 
 
 
 
X. Gewährleistung und Haftung 
 
Art. 38 
Angestellte der GWV sind nicht befugt, irgendwelche Mängel oder Mängelansprü-
che anzuerkennen. Diese Kompetenz steht der Betriebsleitung zu. 
 
Art. 39 
Für Personen- und Sachschäden, deren Ursache im elektrischen Betrieb des 
GWV-Netzes liegt, gilt Art. 27 Abs. 1 ElG. Für Schäden infolge Stromunterbruchs 
gelten die Bestimmungen dieser AB-NN-LEW. Für Brandschäden gilt Art. 29 ElG. 
 
Art. 40 
Für Schäden infolge Lieferungsunterbruchs von Wasser gelten die Bestimmungen 
dieser AB-NN-LEW. 
 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Werkeigentümerhaftung (Art. 58 
OR). 
 
Art. 41 
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Vertragsverlet-
zung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind 
sowohl gegen die GWV als auch gegen deren Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehil-
fen ausgeschlossen, soweit die GWV oder ihre Angestellten nicht vorsätzlich oder 
grobfahrlässig gehandelt haben. Soweit Ansprüche auf grobe Fahrlässigkeit 
zurückzuführen sind, werden sie auf Ersatz des voraussehbaren unmittelbaren 
Schadens beschränkt. 
 
Art. 42 
Eine Haftung besteht nicht oder entfällt: 
 
a) für Schäden, die aus Leistungsschwankungen irgendwelcher Art und Grösse 

erwachsen; 
 
b) wenn der Geschädigte nicht selber alles Notwendige vorgekehrt hat, um in 

seinen Anlagen Schäden oder Unfälle zu verhüten, die durch Unterbruch, 
Wiedereinschaltung oder aus irgendwelchen Schwankungen entstehen kön-
nen; 
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c) wenn ein technischer Mangel bzw. Schaden nicht unverzüglich nach Ueber-
prüfung oder Entdeckung mitgeteilt wird; 

 
d) wenn der Kunde sonstwie die Bestimmungen dieser AB-NN-LEW nicht ein-

hält; 
 
e) wenn der Kunde die gesetzlichen und von den GWV vorgeschriebenen 

Schutzvorschriften nicht einhält. 
 
Art. 43 
Der Kunde und Dritte haften gegenüber den GWV für alle Schäden, die aus Miss-
achtung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen entstehen. 
 
 
 
XI. Preisinformationen 
 
Art. 44 
Die Preisinformationen regeln die für die Netznutzung bzw. den Bezug von Elek-
troenergie und Wasser zu bezahlenden finanziellen Entgelte. 
 
Art. 45 
Die Einwohnergemeindeversammlung legt die Grundsätze der Preisbemessung 
(Art. 48) und die detaillierten Bemessungskriterien für die Preise (Art. 51 - 60) und 
die geltenden Preise bei Inkrafttreten der AB-NN-LEW fest. Gestützt darauf setzt 
der Gemeinderat die zu verrechnenden Preise fest. 
 
Art. 46 
Die Preise bemessen sich je Kundengruppe nach den jeweiligen Aufwendungen, 
unter Einrechnung eines angemessenen Ertrages, damit die Finanzierung des 
Unterhaltes, die Erneuerung und der nötige Ausbau sichergestellt werden kann. 
 
Zu den Aufwendungen zählen insbesondere der Betrieb und Unterhalt der Anla-
gen, die Beschaffungskosten, die marktübliche Verzinsung des investierten Kapi-
tals, Abschreibungen, die Personalkosten, die Absicherung von Risiken, die direk-
ten und indirekten Verwaltungskosten sowie die Leistungen an die Einwohner-
gemeinde. 
 
Für besondere Formen der Bereitstellung von Elektrizität oder Wasser, welche 
einen ausserordentlichen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand erfordern, 
können die GWV spezielle, diesen Umständen angepasste Vereinbarungen tref-
fen und einmalige oder wiederkehrende Abgaben erheben und so allenfalls ver-
bleibende Aufwendungen decken. In begründeten Sonderfällen, wie 
 
• für vorübergehende Lieferungen (Schausteller, Ausstellungen, Festanlässe, 

Bauplätze usw.) 
• für die Bereitstellung bzw. Lieferung von Ergänzungs-, Ersatz- oder Saison-

energie sowie Sonderenergie 
• für Rücklieferungen durch Kunden ins Verteilnetz der GWV 
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• für den Anschluss und Betrieb von Apparaten, die einen grösseren 
Wasserverbrauch bedingen und Wasser für besondere Zwecke benötigen, 
zum Beispiel für Kühlzwecke 

 
können die GWV von den üblichen Preisvorgaben abweichen und den speziellen 
Verhältnissen angepasste Preismodelle anwenden. 
 
Die gesetzlichen Abgaben werden auf die kalkulierten Preise aufgerechnet.  
 
Art. 47 
Die Netznutzungspreise werden auf Grund der effektiven Aufwendungen be-
stimmt. Diese Preise können jährlich angepasst werden. 
 
Der Gemeinderat kann die Preise für Energie und Wasser anpassen 
• bei Kostenunterdeckung, 
• bei Aenderung der Bezugsbedingungen und -preise des Vorlieferanten oder 

gesetzlichen Abgaben, 
• wenn es der Markt erfordert. 
 
 
 
XII. Entgelte Netznutzung und Energielieferung 
 

Hinweis 
Ab dem 01. Januar 2009 sind gemäss Stromversorgungsgesetz (StromVG) die 
Kosten für die Netznutzung und die Energie separat auszuweisen. Dies unter an-
derem deshalb, weil ab dem 1. Januar 2009 Kunden mit einem jährlichen Strom-
bezug von über 100’000 kWh den möglichen Energielieferanten selber bestimmen 
können. 
 
Netznutzung 
 

Art. 48 
Für die Abgeltung der Netznutzung unterscheiden die GWV folgende Nutzungs-
kategorien: 
- Kunden mit eher geringem Energiekonsum (Haushalt, Kleingewerbe) 
- Kunden mit Niederspannungsanschluss und mittlerem bis grossem Energie-

konsum 
- Kunden mit Mittelspannungsanschluss. 
 

Die Zuordnung erfolgt auf Grund der Nutzung gemäss Energie- und Leistungsda-
ten für Neuanschlüsse auf Grund der erwarteten Nutzung. 
 
Art. 49 
Das Netznutzungsentgelt deckt die Kosten der Nutzung des gesamten elektri-
schen Uebertragungs- und Verteilnetzes bis zum Anschlusspunkt des Kunden. 
 
Die Blindenergie wird separat verrechnet. Diese ist Bestandteil der Netznutzung, 
Messeinheit kvarh. 
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Die Details sind in den Preisen und Bedingungen festgelegt. 
 
Das Netznutzungsentgelt wird durch den Netznutzungskunden geschuldet. 
 
Energielieferung 
 
Art. 50 
Für die Stromlieferung erheben die GWV ein Stromlieferungsentgelt. Es wird ge-
stützt auf die bezogenen Energiemenge und den für die jeweilige Netznutzungs-
kategorie geltende Arbeitspreis für das konsumierte Stromprodukt berechnet, 
Messeinheit kWh. 
 
Das Stromlieferungsentgelt schuldet der Stromkunde.  
 
Art. 51 
Als Messeinheiten für die Bezüge dienen kW, kWh, kvarh. 
 
Art. 52 
Für besondere Formen der Netznutzung und der Energiebereitstellung (z.B. 
Grosskunden mit eigener Trafostation) können die GWV auf der Basis der Grund-
sätze gemäss Art. 6 spezielle Verträge abschliessen. 
 
Die GWV sind berechtigt, auch ausserhalb ihres Versorgungsgebietes Strom zu 
verkaufen. 
 
 
 
XIII. Preisbemessung bei Wasser 
 
Art. 53 
Die einzelnen Gebühren bestehen aus einem Grundpreis und einem Mengen-
preis. 
 
Art. 54 
Die Grundpreise werden aufgrund eines oder mehreren der folgenden Kriterien 
festgelegt: 
 
a) Installierte Leistung (Belastungswerte) 
b) Gemessene Leistung 
c) Zählergrösse 
 
Für Kunden mit verhältnismässig geringem Verbrauch kann der Grundpreis pau-
schalisiert werden. 
 
Art. 55 
Der Mengenpreis kann sich nach der Bezugsmenge richten. 
 
Art. 56 
Als Messeinheiten der Bezüge dienen m3 und für die Leistung m3/h. 
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Art. 57 
Für besondere Formen der Wasserbereitstellung, welche einen speziellen tech-
nischen oder wirtschaftlichen Aufwand erfordern, können die GWV diesen Um-
ständen angepasste Vereinbarungen treffen sowie einmalige und/oder wiederkeh-
rende Abgaben erheben. 
 
 
 
XIV. Zahlungsbedingungen 
 
Art. 58 
Die Messergebnisse der GWV über die erfolgten Lieferungen sind unter Vorbehalt 
des Gegenbeweises für die Rechnungsstellung massgebend. 
 
Die Lieferungen werden für jede Messstelle separat in Rechnung gestellt. Die 
GWV legen den Zeitpunkt der Ablesung fest. Die Ablesung erfolgt mindestens 
einmal jährlich. 
 
Die GWV können zwischen den Ablesungen der Messapparate Akontozahlungen 
im Rahmen der voraussehbaren Netznutzung und Bezüge verlangen. Die Akon-
torechnungen werden bei den Schlussabrechnungen in Abzug gebracht. 
 
Alle Rechnungen sind innert 30 Tagen zur Zahlung fällig. Der dreissigste Tag 
nach Versand der Rechnung gilt als Verfalltag. 
 
Art. 59 
Wird die Rechnung nicht innerhalb der festgesetzten Zahlungsfrist beglichen, so 
wird der Säumige gemahnt, und es wird ihm eine Nachfrist eingeräumt. Läuft 
auch diese unbenützt ab, haben die GWV das Recht, 
 
- die Betreibung einzuleiten 
- die Energie-/Wasserzufuhr zu sperren 
- zusätzlich Mahnkosten und Verzugszinsen zu verlangen 
- einen Zahlautomaten, ein Vorauszahlungs- oder ein anderes System zu Las-
 ten des Säumigen zu installieren. 
 
Art. 60 
Zur Deckung von Forderungen sind die GWV berechtigt, Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen zu verlangen, einen Zahlautomaten, ein Vorauszahlungs- 
oder anderes System einzubauen. Dabei darf der Preis pro Verrechnungseinheit 
so gewählt werden, dass ein Teil des Einheitspreises zur Tilgung von Zahlungs-
ausständen verwendet werden kann.  
 
Art. 61 
Rechtskräftige Verwaltungsverfügungen werden nach Bundesgesetz über Schuld-
betreibung und Konkurs (SchKG) vollstreckt. Sie stellen definitive Rechtsöff-
nungstitel gemäss Art. 80 SchKG dar. 
 
Die Leistung einer Sicherheit befreit den Kunden nicht von der fristgemässen Be-
zahlung der Forderung. 
 

 

Spezielle Beiträge 

 

Rechnungs- 
stellung, 
Fälligkeit und Verzug 

 

Massnahmen 
bei Fristablauf 

Vorauszahlung, 
Sicherstellung, 
Zahlautomat 

Vollstreckung 
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Die GWV sind berechtigt, verfallene Forderungen mit den zur Verfügung gestell-
ten Sicherheitsleistungen zu verrechnen. 
 
Art. 62 
Forderungen der GWV aus Lieferungen und Rückerstattungsansprüche der Kun-
den verjähren 5 Jahre nach ihrer Entstehung. Vorbehalten bleiben die Bestim-
mungen über die Messung der Energie. 
 
Die GWV können in Härtefällen eine geschuldete Forderungssumme teilweise 
oder ganz erlassen oder auch stunden. 
 
 
 
XV. Schluss- und Uebergangsbestimmungen 
 
Art. 63 
Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht. Soweit die vorlie-
genden AB-NN-LEW eine bestimmte Frage nicht regeln, gilt insbesondere das 
OR. 
 
Art. 64 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den GWV und 
dem Kunden ist Bremgarten, soweit nicht öffentliches Recht zur Anwendung 
gelangt. 
 
Art. 65 
Diese AB-NN-LEW treten am 1. Oktober 2008 in Kraft. Sie ersetzen die ALB vom 
1. Oktober 2000. 
 
Art. 66 
Für Aenderungen der AB-NN-LEW ist die Gemeindeversammlung zuständig. 
 
Art. 67 
Vorstehende AB-NN-LEW wurden durch die Gemeindeversammlung vom 30. Mai 
2008 genehmigt. 
 
 
 

GEMEINDERAT VILLMERGEN 
 
 
 
Paul Meyer, Gemeindeammann 
 
 
 
Markus Meier, Gemeindeschreiber 
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Preise und Bedingungen 
für die Anschlussbeiträge von Elektrizität und Wasser 
 
 
 

1 Allgemeines 
 
1.1 Grundlagen 

Die Grundlage für diese Preise und Bedingungen bildet das Reglement „Allgemeine 
Anschlussbedingungen“ für den Anschluss an die Versorgungsnetze für Elektrizität 
und Wasser der Gemeindewerke Villmergen vom 30. Mai 2008. 
 

1.2 Zugänglichkeit 
Um die jederzeitige Zugänglichkeit der Anschluss-Sicherung, sowie der Mess-Stellen 
für Elektrizität und Wasser zu gewährleisten, sind in Liegenschaften mit bis zu 4 
Wohneinheiten auf Kosten des Eigentümers sogenannte Fassadenzählerkästen vor-
zusehen. Die genauen Details werden dem Eigentümer mit der Anschlussofferte mit-
geteilt. 
 

1.3 Bau, Änderung und Unterhalt der Hauszuleitungen 
Die elektrischen Hauszuleitungen dürfen nur durch die Gemeindewerke oder deren 
Beauftragte erstellt, geändert und unterhalten werden. (AAB Art. 20, 23). Die Kosten 
gehen zu Lasten des Leitungseigentümers. 
 

1.4 Provisorische Anschlüsse 
Auf Verlangen eines Kunden oder dessen Beauftragten (Architekt usw.) werden provi-
sorische Anschlüsse für Elektrizität und Wasser durch die Gemeindewerke erstellt. Die 
entstehenden Kosten werden dem Auftraggeber verrechnet. 
 

1.5 Spezielle Aufwendungen 
Für spezielle Aufwendungen können durch die Gemeindewerke Kostenbeiträge erho-
ben werden, welche dem Auftraggeber eines Provisoriums vorgängig mitzuteilen sind. 
 

1.6 Temporäre provisorische Anschlüsse für Neubauten 
Können die Hausanschlüsse aus baulichen Gründen und/oder aufgrund ausstehender 
Zahlungen der Anschlusskostenbeiträge und Akontorechnungen nicht fertiggestellt 
werden, gehen sämtliche daraus entstehenden Mehrkosten zu Lasten der Bauherr-
schaft. 
 

1.7 Ersatz bestehende Gebäude 
Wird ein bestehendes Gebäude vollständig abgebrochen und durch einen Neubau er-
setzt, werden die gleichen Netzkostenbeiträge wie für Neuanschlüsse erhoben. 
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2 Netzkostenbeiträge Elektrizität 
 
2.1  Wohnbauten 

- Erste Wohneinheit pro Hauszuleitung Fr. 1'500.00 
 

  dabei ist es unerheblich, ob diese Zuleitung  
  von einem weiteren Gebäude abgeschlauft ist. 
 
- Jede weitere Wohneinheit Fr. 800.00 
 

2.2  Wohnungen in Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebauten 
Bei Anschluss der Wohnungen an die gemeinsame Zuleitung des 
Betriebes 
 

- Pro Wohneinheit Fr. 800.00 
 

Die gleichen Beiträge werden für Wohnungen erhoben,  
wenn der Betrieb durch eine Mittelspannungszuleitung versorgt wird. 
 

2.3  Nachträglich zusätzlich eingebaute Wohnungen 
Werden in einer Liegenschaft nachträglich zusätzliche Wohnungen  

 eingebaut, sind folgende Anschlussbeiträge zu entrichten: 
 
Pro Wohneinheit Fr. 800.00 
 

2.4  Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetriebe  
mit Niederspannungsanschlüssen 
Der Netzkostenbeitrag richtet sich nach dem erforderlichen Nennstrom des Aschluss-
überstromunterbrechers. 
 
Nennstrom Anschlussüberstromunterbrecher max. 40A Fr. 1'500.00 
 max. 63A Fr. 4'500.00 
 max. 80A Fr. 7'500.00 
 max. 100A Fr. 9'000.00 
 max. 125A Fr. 11'000.00 
 max.  160A Fr. 13'800.00 
 max. 200A Fr. 17'000.00 
 max. 250A Fr. 21'000.00 
 
Für grössere Nennströme wird der Netzkostenbeitrag von Fall zu Fall festgelegt, wobei 
die obige Tabelle als Basis dient. 
 

2.5  Erhöhung der Nennstromstärke des bestehenden Anschlussüberstromunterbre-
chers 
In diesem Falle werden die Kostenbeiträge verrechnet, die sich aus der Differenz der 
Kostenbeiträge für die ehemals bewilligte und der neu benötigten Nennstromstärke er-
geben. Die Baukosten für eine allfällige Verstärkung der Leitung und den Ersatz des 
Anschlussüberstromunterbrechers werden dem Kunden nach Aufwand verrechnet. 
 

2.6  Widerstandsheizungen und Wärmepumpen 
 
 Elektroheizungen Anschlusskostenbeiträge: 
 - für die ersten 2 kW   Fr. 0.00 
 - für die nächsten 4 kW pro kW  Fr. 200.00 
 - für weitere kW pro kW  Fr. 300.00 
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Wärmepumpen: 
 Für Wärmepumpen werden keine zusätzlichen Anschlusskostenbeiträge erhoben. 

Werden aber durch den Einbau einer Wärmepumpe Netzverstärkungen notwendig, 
gehen diese vollständig zu Lasten des Betreibers der Wärmepumpe. 
 

2.7  Kunden mit Mittelspannungsmessung 
Kosten pro kW optierte Leistung   Fr. 150.00 
 

Die weiteren Details werden mit einem kundenspezifischen Energielieferungsvertrag 
geregelt. 

 
2.8  Liftanlagen 

Für Liftanlagen werden keine zusätzlichen Anschlusskostenbeiträge erhoben. Werden 
aber durch den Einbau von Liftanlagen Netzverstärkungen notwendig, gehen diese 
vollständig zu Lasten des Betreibers der Liftanlage. 

 
 
 

3.  Netzkostenbeiträge Wasser 
 
3.1  Wohnbauten 

Erste Wohneinheit pro Anschluss   Fr. 1'200.00 
 

Jede weitere Wohnung   Fr. 600.00 
 

3.2  Wohnungen in Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebauten 
Bei Anschluss der Wohnungen an die gemeinsame Zuleitung des 
Betriebes 
 

Pro Wohneinheit   Fr. 600.00 
 

3.3  Nachträglich in bestehende Gebäude eingebaute Wohnungen 
Werden in eine Liegenschaft nachträglich zusätzliche Wohnungen  
eingebaut, werden folgende Anschlusskostenbeiträge fällig: 
 

Pro Wohneinheit   Fr. 600.00 
 

3.4  Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebauten 
Der Anschlussbeitrag richtet sich nach der Grösse der Hauszuleitung und des Was-
sermessers. Er beträgt Fr. 240.00 pro m3/h Nennbelastung des einzubauenden Was-
sermessers. 
 
Zählergrösse Nennbelastung      Anschlussbeitrag 
20 mm ∅  5 m3/h   Fr. 1'200.00 
25 mm ∅  7 m3/h   Fr. 1'680.00 
30 mm ∅  10 m3/h   Fr. 2'400.00 
40 mm ∅  20 m3/h   Fr. 4'800.00 
50 mm ∅  30 m3/h   Fr. 7'200.00 
usw. 
 

3.5  Vergrösserung der bestehenden Hauszuleitung 
In diesem Falle werden die Kostenbeiträge verrechnet, die sich aus der Differenz der 
Kostenbeiträge für die ehemals bewilligte und der neuen Nennbelastung ergeben. 
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Die Baukosten für den Ersatz der bestehenden Leitung gehen vollumfänglich zu Las-
ten des Hauseigentümers. 

 
3.6  Sprinkleranlagen 

Unabhängig von den vorhergehenden Netzkostenbeiträgen, werden für den Anschluss 
von Sprinkleranlagen folgende Anschlusskostenbeiträge erhoben: 
 

Bis 5'000 L/min pro Liter/min   Fr. 15.00 
 

Bei grösseren Bedarfsmengen wird der Minutenliterpreis von Fall zu Fall bestimmt. 
 
 
 

4. Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 
4.1 Sicherstellung Finanzierung 

Zur Sicherstellung der Kosten für Anschlussbeiträge und Leitungsbau können die Ge-
meindewerke für den gesamten voraussichtlichen Betrag (gemäss Offerte) eine Bank-
garantie verlangen. 
  

4.2 Gesetzliche Abgaben 
Die vorgenannten Preise verstehen sich ohne gesetzliche Abgaben. Diese werden zu 
den angegebenen Preisen hinzugerechnet. 
 

4.3 Gerichtsstand 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Gemeindewerken 
und dem Kunden ist Villmergen, soweit nicht öffentliches Recht zur Anwendung ge-
langt. 
 

4.4 Änderungen 
Diese Preise und Bedingungen können jederzeit unter Beachtung einer Frist von 6 
Monaten seit allgemeiner Bekanntgabe an die Kunden abgeändert werden. 

 
4.5 Inkrafttreten 

Diese Preise und Bedingungen treten am 1. Oktober 2008 in Kraft. Sie ersetzen die 
Preise und Bedingungen vom 23. Juni 2000. 

 
 
Genehmigt durch die Einwohnergemeindeversammlung am 30. Mai 2008. 
 
 

GEMEINDERAT VILLMERGEN 
 
 
 
Paul Meyer, Gemeindeammann 
 
 
 
Markus Meier, Gemeindeschreiber 
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für die entwässerten Strassenflächen pro m�  Fr. 0.40 

�
für entwässerte Parkplatz- und Lagerplatzflächen  

mit einer Grundfläche von mehr als 500 m�, pro m�  Fr. 0.40 
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